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1 	 T 176/88, 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf den Gegenstand der am 18. Juni 1982 angemeldeten 
europãischen Patentanineldung Nr. 82 200 760.5 ist am 
15. Januar 1986 das sieben Patentansprüche uinfassende 
europaische Patent Nr. 70 055 erteilt worden. 

Der erteilte Anspruch 1 lautet: 

'Schleuderguf3an1age zur Herstellung von PräzisionsguB-
stücken, mit einem Máschinengestell, einem Gehãuse (1), 
einem in diesem Gehäuse (1) gelagerten Rotationsteller (2) 

mit vertikaler Drehachse zur Aufnahme von Werkstückformen 
(10, 43) für die herzustellenden GuBstücke, in die das zu 
vergie8ende Schinelzgut durch die Fliehkraft hineinge- 
schleudert wird, einer Antriebseinheit (18) für den 
Rotationsteller (2), einem Gehäusedeckel (7) mit einer 
Induktionsschmelzeinrichtung (8) und einem Schmelztiegel 
(12) zur Aufnahme und zum Schmelzen des GuBwerkstoffes, 
mit Mittein zur Erzeugung eines Vakuums und zum Zuführen 
eines Schutzgases in den vom genannten Gehäuse (1) und 
Gehãusedeckel (7) unischlossenen Raum, ferner mit Mitteln 
(37, 38, 40) zum Einbringen und Herausnehmen des Schmelz-
tiegels (12) und zu dessen Beschickung mit dem zu vergie-
Benden Schmelzgut sowie mit am Maschinengestell vorgese- 
henen Mittein (21 bis 30, 34), die dazu dienen, das 
Gehàuse (1) und den Gehäusedeckel (7) aufzunehmen, zu 
führen, in die verschiedenen Stellungen eines Arbeits-
zyklus zu bringen und den Schxnelz- und GieBvorgang zu 
steuern, dadurch gekennzeichnet, daB sie eine auf dem 
Rotationsteller (2) in Umfangsrichtung mitnehnibar 
gelagerte Schale (5, 45) aus gut wãrmespeicherfàhigem 
Material zur Aufnahme einer Giel3form (9 bzw. 42 + 43) 

aufweist." 
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Gegen das erteilte Patent hat der Beschwerdeführer 

Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu 

widerrufen, da dessen Gegenstand vor allem un Hinblick auf 

eine of fenkundige Vorbenutzung nicht patentfàhig sei. 

Zum Nachweis für diese offenkundige Vorbenutzung sind 
vorgelegt worden: 

Zeichnung 536.4/0-1504 vom 5.8.64 mit der Bezeichnung 

"Schleudervorrichtung", 

Stückliste 536.4/0-1504 (4 B1.) vom 7.8.64, 

Zeichnung 536.4/3-1506 vom 24.7.64 mit der Bezeichnung 

"Tragteller" (Rohteil), 

Zeichnung 536.4/2-1505 vom 24.7.64 mit der Bezeichnung 
"Tragteller", 

Zeichnung 536.4/2-1512 voin 31.3.65 mit der Bezeichnung 
tVertej1erf1anschI 

Zeichnung 536.4/1-1513 (Datum ist unlesbar) mit der 

Bezeichnung "AuBenrohr", 

Zeichnung 536.4/2-1516 vom 24.6.65 mit der Bezeichnung 

"Kokillenhalterung", 

Beschreibung des Lieferumfangs und 

Schreiben der Firma Euratom vom 21.12.64. 

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch durch die im 

AnschluB an die inündliche Verhandlung ant 3. Februar 1988 

verkündete Entscheidung zurückgewiesen, deren schriftliche 

Begründung am 3. Màrz 1988 zur Post gegeben worden ist. 

03311 	 . . ./... 



3 	 T 176/88 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 
16. April 1988 unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwer-
degebühr Beschwerde eingelegt und deren schriftliche Be-
grundung eingereicht. Er hat beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen, 
zurnindest un Umfange der geltenden Ansprüche. 

Eine rnündliche Verhandlung hat am 8. August 1989 stattge-
funden. 

(i) Der BeschwerdefUhrer hat ausgeführt, daB der Einwand 
der Inangeinden Deutlichkeit der Anspruchsfassung dann 
gerechtfertigt sei, wenn diese Anspruchsfassung mit 
einern Stand de.r Technik (behauptete of fenkundige 
Vorbenutzung) verglichen werden müsse, der dein 
Gegenstand des Anspruchs 1 nàher konune als der Stand 
der Technik (US-A-2 829 408), von dem irn Erteilungs-
verfahren ausgegangen worden sei. So stelle der 
Begrif.f "gut wärinespeicherfähiges Material" im 
erteilten Anspruch 1 keine kiare Definition dar, was 
schon durch die synonyme Verwendung der Begriffe 
Wàrmespeicherfâhigkeit und Wärrneleitfähigkeit in der 
Entscheidung der Einspruchsabteilung zurn Ausdruck 
koinme. Des weiteren sei die Formulierung "... elne 
auf dern Rotationsteller (2) in Umfangsrichtung 
initnehmbar gelagerte Schale (5, 45) ..." einseitig 
ausgelegt worden, in dein Sinne, daB es sich urn eine 
abnehnthare lose Schale handle. Diese Formulierung 
schlie8e jedoch eine zeitweilige feste Verbindung 
zwischen Rotationsteller und Schale nicht aus. Ziehe 
man dies alles in Betracht, so lieBe sich der 
Anspruch 1 auch auf den Gegenstand der behaupteten 
offenkundigen Vorbenutzung lesen. Der erteilte 
Anspruch 1 sei daher nicht deutlich. 
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4 	T 176/88 

(ii) Der Beschwerdegegner hat dagegen vorgebracht, daB aus 

der Formulierung des Kennzeichens des Anspruchs 1 

kiar sei, daB eine feste Verbindung zwischen 

Rotationsteller und Schale nicht geineint sei. Auch 

stelite er klar, daB unter dem Begriff "wãrmespei-

cherndes Material" ein "wärmeisolierendes Material" 

zu verstehen sei. un übrigen war er der Ansicht, daB 

das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht relevant 

sei, da der Gegenstand der behaupteten of fenkundigen 

Vorbenutzung keine Schale un Sinne der Erfindung 
aufweise. 

VI. 	Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der ange- 

fochtenen Entscheidung und den Widerruf des europãischen 

Patents Nr. 70 055 un Rahinen der geltenden Patentanspru- 
che. Der Beschwerdegegner beantragte, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde 1st zulässig. 

flu Hinblick auf den Einwand des Beschwerdeführers bezüg-

lich der mangeinden Deutlichkeit des Anspruchs 1 (vgl. 

Artikel 84 EPU), weist die Kanuner darauf hin, daB dieser 

Einwand nicht zu den im Artikel 100 EPU genannten Em-

spruchsgründen zählt. Foiglich können aufgrund der 
Regel 66 (1) EPU diese Einwände auch im Beschwerdever-

fahren nicht vorgebracht werden, es sei denn, das Patent 

hat auf Antrag des Patentinhabers wesentliche Anderungen 

innerhaib des Uinfangs, in welchein gegen das Patent Em-

spruch eingelegt worden 1st, erfahren (s. hierzu T 227/88, 

Detergent compositions/UNILEVER, 15. Dezeinber 1988, wird 

noch veröffentlicht). fin vorliegenden Fall ist jedoch 

Anspruch 1 weder un Einspruchs- noch im Beschwerdever-
fahren geãndert worden. 
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3. 	Ungeachtet dessen, ist es erforderlich, un Hinblick auf 
die Beurteilung der Patentfähigkeit des Gegenstands des 
Anspruchs 1 diesen daraufhin zu uberprufen, ob seine Lehre 
für den Fachmann deutlich 1st. Dies trif ft nach Ansicht 
der Kaininer aus folgenden Gründen zu: 

	

3.1 	Nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, der hergeleitet 1st 
aus der US-A-2 829 408, betrifft der Gegenstand der 
Erfindung eine SchleuderguBanlage zur Herstellung von 
Präz isionsguBstucken. 

Zur Herstellung von koinplizierten, dünnwandigen Prä-
zisionsgui3stücken werden Formen aus dünnen Eleinenten 
verwendet, die zuin GieBen der PrãzisionsguBstücke eine 
Teinperatur von 600 bis 900 °C aufwelsen. Das Abgie3en 
erfolgt daher uninittelbar nach dein Brennen der Formen, 
damit diese nicht noch einmal aufgeheizt werden inüssen. In 
diesem Zustand sind die Forinen aber noch rotglUhend und 
daher noch einpfindlicher sowie wegen der Hitze auch noch 
schwieriger zu handhaben als un kalten Zustand. Es 1st 
foiglich nicht mäglich, eine Mehrzahl heiBer Forinen auf 
dein Rotationsteller der bekannten SchleuderguBanlage 
einzeln nacheinander anzuordnen und zu befestigen, derart, 
daB eine Beschädigung der dünnwandigen Formen ausgeschlos-
sen und das AbgieBen innerhaib eines Zeitrauines nach dein 
Brand der Formen inöglich 1st, in deiii diese noch genügend 
warm sind, uin einen einwandfreien GuB zu gewährleisten (s. 
EP-B-0 070 055, Sp. 1, Z. 1 bis 15 und 26 bis 51). 

	

3.2 	Der Erfindung liegt soinit die Aufgabe zugrunde, eine 
SchleuderguSanlage geinäB dein Oberbegriff des Anspruchs 1 
zu schaffen, die ein weitgehend beschàdigungsfreies 
Einsetzen dünnwandiger, insbesondere keramischer Forinen 
errnöglicht (s. EP-B-0 070 055, Sp. 1, Z. 16 bis 20). 
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3.3 	Diese Aufgabe wird nach dem Anspruch 1 dadurch gelöst, 
daIs 

- 	die SchleuderguBanlage eine Schale zur Aufnahme einer 
GieBform aufweist; 

- 	die Schale aus einein gut wàrmespeicherfàhigem 
Material besteht, und 

- 	die Schale auf dem Rotationsteller in Umfangsrichtung 
initnehnthar gelagert ist. 

	

3.4 	In die wiederverwendbare Schale werden die getrockneten 
Forinen eingesetzt und unmittelbar vor dent Abgu8 gemeinsani 
mit dieser erhitzt, wodurch die Formen gleichzeitig 
gebrannt werden (s. EP-B-0 070 055, Sp. 2, Z. 54 bis 58; 
Sp. 3, Z. 17 bis 20; Sp. 6, Z. 19 bis 25 und 58 bis 60). 

	

3.5 	Da die Fornien für PràzisionsguBstücke zuin GieBen eine 
Texnperatur von 600 bis 900 C aufweisen niüssen und nach 
dent Brennen nicht noch eininal aufgeheizt werden sollen, 
inuB die Schale aus einem Material bestehen, das die Wàrnte 
innerhaib des Zeitrauines vom Brennen der Forinen bis zum 
AbguB so speichert, daB diese noch genügend warm sind, uin 
einen einwandfreien GuB zu gewährleisten (EP-B-0 070 055, 
Sp. 1, Z. 39 bis 36 und 47 bis 51). Als konkretes Beispiel 
1st neben einexn feuerfesten keramischen Material em 
xnetallisches DoppelwandgefäB mit einer wärmeisolierenden 
Füllung angegeben (s. Anspruch 2). Der Gebrauch des 
Begriffs "gut wàrinespeicherfâhigeni Material" ist mithin 
korrekt. 

	

3.6 	Nach der Beschreibung einer konkreten Ausführungsforin der 
Erfindung (Sp. 2, Z. 34 bis 41) nimint der Rotationsteller 
eine lose Schale auf, "die mit dent Rotationste].].er derart 
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forinschlüssig verbunden ist, daB sie bei angetriebenem 
Rotationsteller von diesem in Umfangsrichtung mitgenominen 
wird, sich aber ohne spezielle Manipulation nach oben aus 
deni Rotationsteller herausnehinen bzw. in diesen einsetzen 
läBt". 

Da die Schale in Uinfangsrichtung vom Rotationsteller mit-
genominen wird und sich ohne spezielle Manipulation nach 
oben aus dem Rotationsteller herausnehmen bzw. einsetzen 
läBt, handelt es sich im vorliegenden Fall uin einen Form-
schluB, bei dem die Kraftübertragung allein über die sich 
berührenden Flâchen des Rotationstellers und der Schale 
erfolgt, deren Kontakt durch die zu übertragenden Kräfte 
selbst aufrechterhalten wird, wobei die Kraftrichtung 
iminer dieselbe ist (s. z. B. Tochtermann/Bodenstein: 
Konstruktionselemente des Maschinenbaues, Entwerfen, 
Gestalten, Berechnen, Anwendungen, neunte, verbesserte 
Auflage; Teil 1, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New 
York 1979, S. 104, Abschnitt 2.5 FormschluBverbindungen). 

Hieraus und aus der Forderung, daB das GieBen der 
PrâzisionsguBstücke unmittelbar nach dem Brennen der 
Formen erfolgen inuB, zumindest aber in einein Zeitrauiu 
möglich sein inuS, in dem die Formen noch genügend warm 
sind, urn einen einwandfreien GUB zu gewährleisten, ergibt 
sich eindeutig, daB unter dem un Anspruch 1 verwendeten 
Begriff "auf dein Rotationsteller gelagerte Schale" eine 
feste Verbindung zwischen Rotationsteller und Schale nicht 
geineint ist. Eine soiche Verbindung und auch nur eine 
zeitweilige würde näinlich der genannten Forderung 
entgegenstehen. Gegen die mi Anspruch 1 gewählte Fassung 
bestehen inithin im Hinblick auf die Deutlichkeit des 
Anspruchs 1 keine Bedenken. 

4. 	Vergleicht man den Gegenstand der behaupteten und von deni 
Beschwerdegegner anerkannten of fenkundigen Vorbenutzung 

03311 	 .1... 



8 	 T 176/88 

mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 unter Berücksichtigung 
der in Abschnitt 3 hierzu gemachten Ausführungen, so 
ergibt sich folgendes: 

Nach der Beschreibung des Lieferuinfangs (s. Seite 1) be-
trif ft der Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung einen 
Vakuum-Induktionsschleudergul3ofen ISS 1/111 PU, bei dem 
Kokillen, d. h. inetallische Dauerformen (Kupferkokillen: 
vgl. Schreiben der Firma Euratom vom 21. Dezember 1964), 
an ein Verteilerstück, das auf dem Kopf einer Zentrifugen-
welle angebracht ist, angeschlossen sind. 

Nach der Zeichnung 536.4/0-1504 mit der Bezeichnung 
"Schleudervorrichtung" und der dazugehörenden Stückliste 
ist am AuBenrohr (Lfd. Nr. 7) der Zentrifugenwelle em 
Flansch (vgl. Zeichnung 536.4/1-1513 mit der Bezeichnung 
"Aul3enrohr", Pos. 3) fest angebracht. Auf diesem Flansch 
ist ein Tragteller (Lfd. Nr. 1) aus einem V2A-Stahl, der 
aus einemn Flansch und einem an diesen angeschweiBten Ring 
(vgl. Zeichnungen 536.4/2-1505 bzw. 536.4/3-1506, Pos. 1 
und 2) besteht, durch sechs Sechskantschrauben (Lfd. Nr. 
98) befestigt. Wie der Zeichnung 536.4/0-1504 in 
Verbindung mit dem Abschnitt 1.1 (Absatz 2) auf Seite 2 
der Beschreibung des Lieferumfangs auch zu entnehmen ist, 
ist am Kopf der Zentrifugenwelle eine Halteeinrichtung für 
Kokillenhalterungen (Lfd. Nr. 2 und 3) derart angebracht, 
daB diese auf dem Tragteller festgehalten werden. 

Folgt man der Ansicht des Beschwerdeführers und setzt den 
Flansch am AuBenrohr der Zentrifugenwelle dem Rotations-
teller und deni Tragteller der Schale nach der Erfindung 
gleich, so ergibt sich durch die vorhandene Verschraubung 
zwischen Rotationsteller und Schale (s. vorausgehenden 
Absatz) und durch das Fehien eines wãrmnespeichernden 
Materials für die Schale, durch das ein zu schnelles 
Abkühlen der Schale verhindert wird, daB beim Gegenstand 
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der of fenkundigen Vorbenutzung von einer "auf dein 
Rotationsteller ... mitnehmbar gelagerten Schale aus gut 
wàrmespeicherfàhigein Material" im Sinne der Erfindung 
nicht die Rede sein kann. Der Gegenstand der offenkundigen 
Vorbenutzung làJ3t sich daher nicht auf die Merkmale des 
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 lesen. 

Der Anspruch 1 weist inithin die erforderliche Deutlichkeit 
auf, die zu einer Beurteilung der EinspruchsgrUnde ñach 
Artikel 100 EPU notwendig ist. Die vom Beschwerdeführer 
vorgebrachten Einwânde hinsichtlich einer Ubereinstinunung 
zwischen dent Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung und 
dent Gegenstand des Anspruchs 1 infolge einer unklaren 
Fassung dieses Anspruchs treffen daher nicht zu (s. auch 
Punkt V (i) dieser Entscheidung). Der Beschwerdeführer hat 
in der inündlichen Verhandlung zu den Einspruchsgrunden 
nach Artikel 100 EPU nichts vorgebracht. Es erubrigt sich 
ntithin, in der Entscheidung auf diese einzugehen. 

Das Patent kann daher in der erteilten Fassung aufrechter-. 
halten werden. 	 1 

j 
Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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